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Stammrechtssatz

Die "Bagatellgrenze" des § 25a Abs. 4 VwGG erfasst nicht auch Amtsrevisionen, sodass eine Amtsrevision zur Sicherung

der Einheit und Gesetzmäßigkeit der Vollziehung unabhängig von der Höhe der verhängten Strafe und des

Strafrahmens möglich ist (vgl. VwGH 15.4.2016, Ra 2014/02/0058).
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